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REPUBLIK ÖSTENNSTCTT

Bezirt«sgericht Korneubu rg

21ül Korncuburg, Landesgerichtsplefz I
Ibr. +43 {0\226,7994
lisx. +43 (ü)2262799-9ffi

is allen f,ingaben anfthrctr:

16 Fam 55/15Y -51

Das Bezirksgericht Korneuburg fasst durch den vor-

steher des tsezirksEerichtes HR Dr. Peter Huber in der

Rechtssache der Arrtragstelleria: Caro1a Rab1, Ange-

stellte, 2071 Sierndorf, Unterparschenbrunn 6, vertreten

durch Mag. Gabriele Rechtsanwäl-tin in 1010 lrüien,

wider den AntragsEegaer: Dipl. Ing. Eeinrich Schuller,

selbständig, wohnhaft in 1070 Wien, Siebensterngasse

79/7, vertreten durch Mag. Thomas Rechtsan-

walt in 1130 trflien, w€tgen: AufteiJ-ung des eheJ.ichen

Gebrauchsvermögens und der Ersparnisse (Streitwert:

EUR 300.000,--) nach durchgeführter öffentlicher Verhand-

Iung den

Besch].uss

I.) Haupt- und Eventual-begehren der Antragstellerin
(zuLeLzt ON 56) werden abgewiesen insofern und insoweit

sie mit Punkt II-)des Spruches in bliderspruch stehen.

II-) 1.) Der Häl-fteanteil der Antragstellerin Carola

Rabl, geboren r är der Liegenschaft EZ 278 der

KG 17L27 Unterparschenbrunn wird an den Ant.ragsgegner

Dip1. Ing. Heinrich Schul-Ier, geboren n über-

tragen, sodass der AntragsgeEner unter Zusammenziehung

der Anteile Alleineigenttimer dieser Liegenschaft wird.

2.) Der Antragsgegner ist verpflichtet, die beste-

henden gemeinsamen Darlehen bei der BAWAG PSK mit den
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leute und zerrüttete die Ehe unheilbar. Der Antragsgegner

wollte einen antiautoritären Erziehungsstil pflegen, die
Antragstellerin hingegen einen rigiden, Die Antragstelle-

rin war mit der Erziehung der Kinder genauso überfordert,
sie beschimpfte sie teil-weiseJordinär und ohrfeigte sie
(hq. 16C L'7 /Lsi) , während der Antragsgegner mit seiner
gesamten Belastung überforder \^rar. Der Antragsgegner

konnte daher auch deshalb die Sanierungsschritte nicht
mehr züqiq weiterführen.

Der Antragsgegner bediente nj-cht nur die Tilgungs-
träger, sondern kam auch für die Betriebskosten sowie

auch Kosten der pri-vaten Krankenversicherungen der Ehe-

leute auf. Die Antragstellerin bediente das Zinsenver-

rechnungskonto. Einkäufe des täglichen Lebens bezahfte

derjenige, der die Einkäufe tätigte. Das v/ar tiberwiegend

die Antragstellerin"

Bei-de Ehel-eute bemühten sich nach Kräften einander

bei der Haushaltsführung, der Pflege und Erziehung der

Kinder, sowie durch berufliche Leistungen und finanzielle
Beiträge zD. unterstüLzen- Es ist nicht feststellbar, dass

der Antragsgegner GeId aus seiner beruflichen Tätigkeit
entnahm und anderweitig verbrauchte. Trotz intensivem

Bemühen war er nicht im Stande, a1s Ehepartner größeren

Einsatz und höhere Beiträge zu leisten. Die Antragstelle-
rin \,r?ar ihrerseits durch eine chronische Erkrankung

gezeichnet. Sie litt zudem an Migräneattacken.
Zum Bewertungsstichtag 16.06.2AL6 hatte die Liegen-

schaft einen Verkehrswert von EUR 134.000, --, zwfi Zeit-
punkt der Auflösung der ehelichen Lebensgemeinschaft im

Oktober 201-3 einen Verkehrswert von EUR 118.000r--. Der

Vüertzuwachs nach AufIösen der ehelichen Lebensgemein-

schaft resultiert aus den von der Antragstellerin danach

erbrachten wesentl-ichen (s.u.) Aufwendungen. denen der
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Antragsgegner nicht zustimmte, alfen voran der notwendig

gewesenen Dacherneuerung über dem Hoftrakt, obgleich dort

die Ausführung eines Elachdaches geplant geI^Iesen wäre

(s.o.). Die Dacherneuerung 1i-eß die Antragstellerin nach

Auflösung der ehelichen Lebensgemeinschaft von einem

Unternehmen der Eirma ADO ausführen. Im Gegensalz züm

Anbot ließ die Antragstellerin offenbar aus Kostengrün-

den keinen Stahlbetonsturz bzw auch keine Rostaushil-

dung und Dachj-solierung herstellen, sondern nur eine

Unterspannung. Eerner ließ sie ca 1r 5 Lichtkamine samt

Bl-echverkleidung und ein kleines Fassadenstück (Holzrost

samt Dämmung und vüinddichtung) ausbilden. Hinter dem

Quertrakt ließ die Antragstell-erin die Einfriedungsmauer

auf einer Länge von etwa 9 m abtragen und darauf eine

Holzbretterwand errichten, weil sie befürchtete, dass die

Mauer umfallen werde. Dafür wendete sie ca. EUR 500,-

auf . Sie verwendete Thermof il-mmaterial- der Firma Fetter

als Vüärmedämmschüttung im Bereich der Lüftungsrohre.

Schutt, Bodenaushub mit Bauschutt im Ausmaß von ca 30 m3

mussten von der Eirma Weinlinger abtransportiert werden.

Die Antragstellerln kaufte für die Dralnagierung und den

Rigoleinbau Kies ej-n. Zwecks teifweiser Neuausbildung der

Hauselektrik bzw. von Elektroinstallationen schaffte die

Antragstellerin diverses Elektromaterial ärr um die Haus-

elektrik zü sanieren. Diese kostete sie etwa EUR 7.200,-.

Bei der Firrna Fetter kaufte sie Verputze, Estrich, Sturz-

elemente etc für den Ausgleich der teilweise abgebroche-

nen, !,i estseitigen Einf riedungsmauer, den Ausgleich des

Mauerwerks vor der Dacherneuerung und die hofseitigen

Nischenausblldungen beim Straßentrakt. Sie ersetzte zwei

schadhaft gewordene Ventilatoren der Lüftungsanlage, fieß

eine neue Anode einbauen und durch ei-n Unternehmen im

Dachboden diverse Lüftungsrohre verlegen und einige Aus-
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blasventile und dergleichen anordnen. Dafrir wendete sie
ca. EUR 1.500,- aus eigenen Mitteln auf, über ej-n Sponso-

ring erhielt sie einen Zuschuss von EUR 4.000,-. Ein

Spenglereiunternehmen leistete Nachbesserungen frir teil-
weise mangeJ-hafte Ausführungen der Leistungen der Eirma

ADO "

Die Antragsteflerin kaufte zudem diverses Material
für die Ausbildung einer Regenwasserkanallsation an. Des

weiteren führte die Firma Arnauer Tnstandsetzungsarbeiten

an drei Außentüren durch. Schließfich veranlasste die
Antragstellerin die Ausbildung von Mauernischen an dem

hofseitigen Straßentrakt. Diese und diverse zusätzliche
kleinere Leistungen erforderten einen Geldaufwand von

über EUR 36.000,-- und zusätzl-ich nj-cht mehr genau fest-
stellbare Kosten für di-verse Helfer. Ferner erbrachte dle

Antragstel-lerin Eigenleistungen in auch nicht mehr exakt Ac'{Sfu?bl&
D6f*ruporfeststel-lbarem Umfang. Die Erneuerung des Daches wa.r not- ttl 147-115y

Sclfil/k'l9i{'l( 
näi n anf enr=nh :r.rar ni nhr Äam rrrcnrfinnr i ar.ran erni a- lToss-tvuP€*hos@. wendig, entsprach aber nicht dem ursprünglichen Sani

/i/ VüFAIC arbeiten wurden aber in verschiedenen Bereichen rnangel -* 6rtvfll,tu6z
Z-(lil"qn- haft ausgeführt, der anstelle der Einfrledungsmauer auf- De.niizu
|'jnohl''lk ^^<f al I 1-a !-In'l z?2,rh i er :rrnh mandÄt h=fr Fa -i cr =rrAarÄam ktfp€'V -T-urt'' gestellte Holzzaun ist auch mangelhaft, Es ist außerd
l/ubli,[t+e- "l-.':'-'= ':"-.'^'.o"". -o^' o*.-','r..drrgcrrrd:"',t- 

l-t 
o:"=t"'"'r(€",;"ftti'J

't/änno*. nicht zweckrnäßig im Bereiche eines Fund.aments, das mit ZctO€fi{*«fu.
§7ot'ol<{o statischen Problemen behaftet ist, aufzugraben und dort , ?jo'a!,rW'
y'o{l.lo*o* IfuBFP b.t//F'p,( ty'%,. so wj-e dies die Antragstel-l< rin veranlasst hatte, eine €L ZtZ4c:Bqr

verrohrung (für eine Regenwasserkanalj-sation) zD verl-e- (fGi'uöBÜV'
wtoto '-----------J -'-)---" dqu-y 5rü
l+tßüNwtß gen. Abdichtungsmaßnahmen wurden unsachgemäß ausgeführt, ßET6?rltD

Noppenbahn nicht taugt (SV tNfurvgtopl

l' ,,1|o a.noterg ,
-Ln Je^- |

t_l-Dn h6ot
vt7rct(WQR ur,d Aktivitäten führten im maßgeblichen Zeitraum nur zü vc-rhln.lal,

Uts/+of €tt/F einer lriertsteigerunq der Liegenschaft um EUR 16.000,

Es ist regelmäßlq sor dass bei Investitionen in
w/ro{ ,f,cnnb? Jie u.?Ll)c"/o- €
a? Ju fi l*"!l'hc*"tla u?t dtu
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h o,ho, ?
besondere alte Bausubstanzen der qesamte fnvestitionsauf- € 7o,o1-
wand nicht zo einer V{ertsteigerung in diesem Ausmaß d-Ör'o'.ooot'

ll,zr.*'führt. So erklärt sich, dass die sowohf vorn Antragsgegner zooz_!c/a
als auch von der Antragstellerin erbrachten Aufwendungen /&*4 %
nur in einem bescheidenen Z.rJ^f 

^ng
Llegenschaft führten. Z( "

lclt t
Der Antragsgegner verfügt (e)

NASSE: 7.l,5q4rtt0<g(,

1. Er hielt ehemal-s Anteile am AMIS-Fonds al-s weite-
ren TiJ-gungsträger für die Besicherung des gemeinsamen

ftl{wrclt<txtt
BAWAG-Kredits. Die AMfS-Eonds-GeseIlschaf,t verfiel aber

dem Konkurs. Dadurch verf or der Antragsgegner die einge- Ilo6a ER WZ-
zahlten Prärnien und erhielt lanEe vor Auflösung der ehe- ?f,!'I-(Zr'f*rv'lttrN
lichen Lebensgemeinschaft nur nach einem Rechtsstrei I *ä4f7 v€rz-!ur u 

uo. l'

einen äußerst geringfügigen Teil der bezahlten Prämien

zurick Die Anlage ,,,lar ein erhebliches Verlustgeschäft V€PLusT:
G 3 -czoo.z

für ihn. *Lr orlebl,'.4

2. Der Antragsgegner schloss bei der UNIQA Versiche-
rung zur Polizze Nr. 01 eine Lebensversicherung

BAWAG Kredi-tes vinkul-iert i-st und ='l;lXstl-äb, die zugunsten des BAWAG Kredj-tes vinkufiert ist
lilrvcr'.

{w- tz.ea*l-
Die 4r4tr-l'*xl-

der Absicherung des Kredites dient (siehe oben).

Lebensversicherung hat eine Laufzeit bis 01.07.2032.

Die

monatliche Prämie betrug/beträgt EUR 121,

Lebensversicherunq unterliegt ej-nvernehmlich
Aufteilung.

Diese e-kPt''tl'h'bhl'
d; P*ht';?

nicht der

3. Der Antragsgegner schloss ebenf al-l-s bei der UNIQA Ris,.korr,rl - _

Versicherung zü Polizze Nr. 544 im Jahr 2OL2 eine a

Ablebensversicherung ab- Auch diese Versicherung ist
zugunsten des BAVüAG Kredites vinkuliert und unterJ-iegt
einvernehmlich nicht der Aufteilung.

4. Der Antragsgegner schloss bei der ERGO Versiche-

rung zu Nr. IouB eine Pensionsvorsorge ab. seit dem

Jahr 2007 zahl.te der Antragsgegner hiefür monatlich

EL, klnr
5el*frr*kh'*L
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EUR 103r-- ein. Die Pensionsvorsorge des Antragsgegners

hat einvernehrnlich nj-cht der Aufteilung zu unterliegen.
5.Der Antragsgegner schloss ebenfalls bei der ERGO

Ve cherung züT Nr. 13650 Active Capital mlt
01 .2ALA eine indexgebundene Lebensversicherung ab. Die

im Erlebensfall fix auszuzahl_ende Summe beträgt
EUR 9.240,--. Den Versicherungsbeitrag legte der Antrags-
gegner im Jahr 2010 als Einmalertag aus seinem vorehelich
angelegten Aktiendepot ESBA Bond Danubia, Konto 811-

58941, das er im Jahr 19BB erworben hatter ärr. Diese Ver-
mögenswerte dienen der Beslcherung des üherziehung,srah-

mens des Firmenkontos des Antragsgegners. Sie wurden in

ll
LuGr, 
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die Ehe eingebracht.

6.Der Antragsgegner hatte im

pierdepot Nr. 521093359 PIA Select

aber nicht erweitert, sondern ab

f rei gesteltrt. Auch dabel handel-t

lich anEelegtes Wertpapierdepot.

Jahr 1989 das lrüertoa- '' Luai
Europe Stock angelegt, btpfa,,l<,€Z,j*

dem L.1,2.2OOL prämien- ßAZat Zttz'*'F

es sich um ein vorehe-

7. Der Antragsgegner verfügte bis in die Ehe hinein
über einen vorehelichen BausparvertraE und einen in der
Ehe abgeschlossenen Bausparvertrag. Sämtl-iche Mittel dar- üCtr
aus investierte er in die eheliche Liegenschaft (AGG

a.a.O). Einen weiteren, in der Ehe 1m Jahr 20lA abge-

schrossenen Bauspa e.t-- 1'y4f*1vCrwq&/r?4
]-er Mittel nicht " (;/''1";:

Zum Zeitpunkt Oktober 201,3 verfügte er über keine
Guthaben aus Bausparverträgen (AGG AS 103 in ON 59).

B. Der Antragsgeginer hatte in der Ehe zwecks Verrnark-

tung eines Hauskonzeptes eine GnbR gegründet, die aber im
h

Sommer 2074 beendet und das Konto auf ge1öst wurde. Den L, Gt/,'

daraus ausbezahlten Betrag musste

beruflichen Zwecken verwenden. E

stammendes,,AusstelJ-ungshaus" aus
2-t'*
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ihm. ldeder konnte der Antragsgegner das Konzept vermark-

ten noch hat das Ausstellungshaus irgendeinen Vüert. Das UttutSdP

Ausstellungshaus ist eine ,,rondoförmige" kleine, teil- WBuve V'

weise verglaste, Gartenlaube. Es steht auf einern Ausster- ni{:f

Iungsgelände und ist unverkäuf lich (AGG AS Anhanq oA€zfutvtt*D^l
wu?oi BISIR

(Rondo)). ttttzpati.?i1
KrluF fiirai&ür{9.Der Antragsgegner verfügte per Oktober 2013 über

zwei Bankkonten bei der Bank Austria, die auf seinen
Namen lauten. Das Konto mit der Nummer 596 ist. sein
Firmen- und Geschäftskonto, das Konto mit der Nummer t

572 ist sein Privatkonto. Zum Zeitpunkt der Tren-
nung der Ehereute im oktober 20l-3 wies das privatkonto

einen Minussal-do von ca EUR 6.800,-- auf, wobei der
Minussaldo unter anderem auf diverse rnternetakti-vitäten
in Partnerbörsen zuric,kzuführen ist. Der Antragsgegner

ist aufgrund der Trennung und des Scheiterns der Ehe

sowie seiner schweren Erkrankung in ei-ne flnanzie]le Not-
lage geraten.

10. Der Antragsgegner verfügte über ei-ne voreheli che €€ fsL ni4^[.

Lebensversicherung ERGo )q55-j . rm Jahr 2ar4 zahrre b!t,4",
rrrr LE 4ics,e arclcl

diese an ihn einen Betrag von EUR 10.939,36 aus (AGG AS inxe, dhe

L02f-).

Auch bis züT Trennung und übe

hinaus kam der Antragsgegner bis Juni 2OL4 für die gesam- era<ruf,'te(at,«
,rZteZ täSsl-

ten -l-aufenden Betriebskosten auf, von 2073 bis Juni 2074 .ta.-7:41c75+

leistete er darauf einen Betrag von EUR 2-63-1,--.
Die Antragsstellerin verftigt über folgende Vermö-

genswerte:

1. Die Antragstel-]-erin schf oss am 1. 1. 1990 bei der Rtv*f€
lrlüstenrot eine r-,ebe nsversicherung zu- Nr. zz3-o PExstot'ts-

vot$,Ba6
ab. Der daraus resultierende Vermögenszugewinn während

V€Fr@f@ 
-._Ehvf?lg{x aufrechter Lebensgemeinschaft beträgt EUR 7. 199, --.

in hat des weiteren bei der UNIQA

7tu,

=lÄssr Dil
Rtqfft=R, tT
KrTCt wt/tL
NuEoPfla+/
Aof ?€arsrcx

trt vü?/eük
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Partner Lebensversi-cherung zür Nr. 57 über den W; //Fry
aufteilungsrelevanten Zeitraum einen Vermögenswert (von /,k "/;C

€ctäqwifrs .u. EUR I . 500, - ) erwirtschaftet. Dieser Vermögenswert hat Pto.r2nLS :

einvernehmlich nicht. der Aufteilung zu unterliegen . 'Uul? a t/tN
frLGcrrJds '?

3.Im Rahmen eines weiteren bei der UNIQA abgeschlos- fiZiCf2.

64/onf 
' senen Lebensversicherungsvertrages zvr Nr. 50"- ^ 

t3/ PtoHf/-u PnvstisBttRl
n?er? pr4tkA - hat sie in auf rechter Lebensgemeinschaf einen Vermögen "- Wp BAruL
Nde;/ wert von EUR Ll .211 , -- erwirtschaftet . Diese Pensionsvor- 'sfrif,ffU
b;FllR/p sorge der Antragsstetferin hat nicht der Auftei-lung zu @t
V6RZUÜ:
-T)fla*rudxav unterriesen' *l;'"r"mr;:;!,ffi 

tcz

4 . Die Lebensversicherung der Antragstellerin bei aer zlu%VtiQ/orcW

UNTQUA Nr. 33 bzw . 55 ist einvernehm- 6f i-71rr;
lich nicht aufzutei \e,..ln*cts|o/r al,'z \-trk oLq *'at*Af 1

P€zPr- tTSrRo-
v(iPst<4e?cz?

Die Antragstefl-erin ist nicht in der Lage, die Lie- :P g
Prt?sLö$O/4Q

genschaft in ihr Eigentum zü übernehmen, die darauf haf - Acs ?frtt{'
KEal)l(,tenden Verbindl-ichkeiten zu bezahlen und die Liegenschaft

)r Zfo-4

Fw'ka'ti? zu sanieren (AST AS alf in oN 59). sie hat sich nach Auf- ?EKVWS
€ Äfo. o@t- t{q,k { :

r (5. oa,- 1ösung der ehelichen Lebensgemeinschaft weiter verschul-- --_:,.- Vt.FSctluüDtLz7
47c'oot det und einen Kredit bei der Raika Sierndorf über ca- EUR 7vk?,tS

ß.shut6,.ht sind zw Besicherung dieses nachehelichen Kredltes vinku- 9/+N(|y')zTt

,,/a(?b. liert ll'aqvb€(T
tft(Z €trvci

("'".'Y'1' Der Antragsgegner, der über elne klei-ne Eigentums- ärarft*rot
rl/ohnung verfügt, wäre im Sta de, Liegenschaft und Schul-
den zu übernehmen. wogop,ctt rST?t€s€4 vs\ftoF ß€L&TZ

-Tls * c-? ß 61lOvrr Cr Z f Kdt u( Fxca-zm ;tr(

seweiswürdiqunq: ilQt-, Sk-ru( ar/ä"Q-€et € 4 ZZE ry- 'L ute't
- ,röc,LSk4n { T",t-ro^C

Die Antragstellerin begehrte kurz gefasst, dass ihr
das ehel-iche tdohnhaus zugesprochen werde und im Gegenzug

der Antragsgegner alle Schulden in tIöhe von

EUR 180-000,-- zü übernehmen habe- Das entspreche ihrer
Ansicht der Billigkeit. Sie begründete dj-es anfänglich

damit, dass die eheliche Liegenschaft in Wahrheit auch
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-t.tScHcCE -
i2a.*rtrtQ
t#7 näta einen negativen Wert aufweise.

D€« 6a7,1Ort*

trFFEcttPc'(
t lrv€t/

StbH./trt" -
§fretvD fahrens beauftragte sie einen sachverständigen, der ihr

Im Znqe des Scheidungsver- Aft€oR€tt'gJt&/

€R *\«tcttf
vatr N€///lrt-(

ALC ?R. ganz offenbar wunschgemäß mittels Privatgutachten bestä-
ilußFR-- tigte, dass die ehel-iche Liegenschaft per oktober 2O:.4
L/FB / sr.

Di,{fcß 
einen Minuswert ( ! ) von EUR 142 .952, B't hatte. Das ist

?/EBEW)t(p-blanker Unsinn, wie nun hoffentlich auch die Antragstel-
f{9ißr?teu:lerin weiß. Bedauerricherweise zahlte sie an den privat-
viz 3E?'WtHRfi€,f gutachter ein Honorar von EUR 3.000,-- m.o.w. Im Zuqe des

Zrrttafti Aufteilungsverfahrens und in Kenntnis davon, dass privat-
/Ontli gutachten nur den Stellenwert von Privaturkunden haben,

7f1**,, bestellte sie gleich drei außergerichtliche Prj-vatgutach-

0ü7rlcfff. ter (Dr. Funk, Efisabeth Bauer-Hochleitner und fng. Kor-

vdEKaT(Etaüe1,

fu s il,uut
ti"Gt?r $t&??
kteffr Zr,,friltre
zt€ltLtcfl trl*t<f

t NVaSa ßL<f
rtNvosf */Ät
I 6cL&(ofvl.(a

€ a(3.s?eez

loL A,./re io
vttc,(,LL a*.
f,r|;Ü*o.L1171t1
al,2 "a.-l1s"Q^!ke
6,ta{ 1e -*oo.l-tr.k- tet ELU
gä"** -,äL'SL/

? o/tZ I

€ /tZ3.e@t/
tavesl-Worl.vi
OosV -'ut o
Rette VrA a-
ScQäo(oq..P{*S

?tn1Äs:taain

?os7n"^1,
tus), weif sie die Bewertung und Beurtei-lung des gericht-

$rl-"L(ou 
lich bestefften Sachverständigen Dip1. Ing. Schal-ko nicht

;nu,'Uyk,$4* akzeptierte. Gegen die Ausführungen des gerj-chtserfahre-
SrZa tilk nen Sachverständigen DipI. InE. Schal-ko bestehen keine
,a,v h.r(4u-- Bedenken. Der Sachverständige ist seit vielen Jahren al-s
,a z§./roJ6 

uqrrlurr q!

pil,/ttct(- Sachverständiger 1n der Region tätig und hat hier bereits
vorg'enonrmen. Bei lebensnaher

ne Bedenken gegen die von ihm

der Liegenschaft per Oktober 2Ol3

punkt gefunden werden. V[ie der
Tagsatzvng treffend ergänzte, hat

a\|eLrc&t'sv einen ähnlj-chen Bauwert ermittelt, wie die außerge-
Lt/a*+ I

VLDo_o, 
richtlichen Gutachter, deren Grundbewertung ist aber,

arLiktu verglichen mit Vergleichsobjekten, die der Sachverstän-
o* e'(er dige anführte, tatsächlich überhaupt nlcht nachvollzieh- KG:t/./€ Re?E

- kehrswert j-rgendwelche Sanierungs- und Reparaturkosten lüPcftAv - _? g<urr'O/ FP.zusät z)-1ch a1s wertmindernd abzuziehen, wie dles dle t hrg1l?
tragstel1erin wünscht. Es solIte doch wohl jedem ver - @ *z)[.[n,-
nftigen Beteiligten einleuchten, dass die eheliche r,ie- -ge obs <.,ts*

genschaft alleine schon aufgrund ihrer Lage, Anschtüsse V''ic(et,ttFp't',
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und der chfrage auf dem

Vüert hat. iniEkeit besteht
nic 6csh'flr...ol?fLy, wohnhaus nicht abbruchreif i-st. 

4leroceqd.salz"aSc-t'.-' ' ' Die Antragstellerin will einfach nicht wahrhaben, n{c!-l-.
er, der zwar Architekt ist,
dern einen Ehevertraq abge-

e prirratg-utachten des rng. ?<ts6"L-t+n

Kortus verfehft das im Aufteilungsverfahren wesentl-iche ',*',(.1
üt..,qt-.J12/

Beweistherna völlig. Bedauerlich ist auch in diesem Zusam- {rvc*,&o'L
menhang, dass di-e Antragstell-erin für die Gutachten wohl Utflg,

l*n rue<P{.
einige tausend Euro ausgeJ-egt hat - Niemand wind, wie der lbc. ?/rrJ".ll<4

Sla*-r ..Ol sachverständige Dipl' rng ' sc

-l.Jtik = terte, in das Haus um die
vrtco(N fo?- bringen etwa EUR 250 . 000, --
ZtsfnpD.' ^erade alte Häuser (im V{
aar4 Ä.(k 

uL

ioL vae Gerichtserfahrung, aber auch

oltbgz(ö.sp,z rung zei-gen, begehrte Bastl-erobjekte, ganz besonders für ?Str,3l*4fuz--"-.LL-. den Heimwerker ie in den Privaturkunden der Sachver- 3 o(u,-. -**l.t*4o*,
vi4o Jlct ständi-gen angestellten Überl
ötyt*4. gen sind größtenteils ohne w

?uQJ'afu damit für das Auftei-l-ungsverfahren ohne Beweiswert. Der z+Äalo..
nu§ Sttb*C. ergänzenden Befragung der außergerichtlichen Sachverstän- ?. 16.A ftrca.-
*.l,nfuok -

ä7A 
digen und des geri-chtlichen sachverständigen als ,,sach- l ie Lot smr;'n

b"rrf(rn. verständige-Zeugen", qewisser

@ 
glestnp wie der Antragsgegnerin vor

, h] ^l^+ n1^^- ^,--L ll ^ ri 
-------^^L--- -t - -- l

ä{ dArr7 nrcht. Aber auch die Ej-nvernahme der weiteren Zeugen 
Vew l{^c _

Plcfia€€ Arnauer, Esberger und Neubauer zurr angeführten T,ilx* fll{
?R'7f/€/Z Beweisthema(AS 25 in Band rr) r,irar nicht erforderlich , ?ä? LGß
ftu86,<.

rachten rnvesti-onen notwen- t(aN äLtErtFTqlr'

76 nrvirTrTtul
w. welche nur oberfl_achl_ich VtvtvtrUWZ
rteilung des Sachverständi- NrottTB€ue7'e@"

diese Bewertung begründete y.reg>r2gogouO

u Sachverständige Dipl. Ing. Schalko plausibel uLnd P€«ltroctnüt-'6
s KhvtdüLD'

AL€ P€6u.«4(4'/
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abschließend. Einer Ergänzung, wie beantragt (AS 25 in

Band II), bedurfte es schon gar nicht. Es bestehen nicht

die geringsten Bedenken gegen seine Ausführungen, dass

selbst laufende Investitionen über viefe Jahre hindurch

nur zu einer verhäl-tnismäßig geringen üüertstej-qerung, wie

im gegenständli-chen FalI sohin, führen können. Das hat

der Sachverständige nachvoll-ziehbar, auch unter Anführung

von anschaulichen Beispielen, dargelegt. Auch wenn die

Antragstellerin, hias ihr durchaus geglaubt werden kann,

ca EUR 36.000,-- nach Aufheben der ehelichen Lebensge-

meinschaften in die Liegenschaft investierte, führten

diese Investitionen nicht zu. einer Wertsteigerung im sel--

ben Ausrnaß, qanz abgesehen davon, dass auch ihre Leistun-

gen genauso wie auch jene während der aufrechten Lebens-

gemeinschaft wohlwoll-end bezeichnet nicht dem ,,Stand

der Technik't entsprechend ausgeführt wurden. Dass die

Antragste-l-1erin für dlverse Hel-f er und Eigenleistungen

veranschlagte EUR 19.000,- (!)aufwendete, ist weder nach-

volLziehbar noch belegt. Glaubhaft ist bloß, dass sie

offenbar unterstützt wurde und selbst Eigenleistungen in

nicht mehr genau feststel-lbarem Umfang erbrachte. Recht-

lich ist dies aber nicht entscheidungswesentlich. Di-e vom

Sachverständigen beurteilte Wertsteigerung, die allein

auf die Aktivitäten der Antragstellerin zurückzuführen

i-st, in Höhe von EUR 16. 000, -- ist nachvol-lziehbar und

rechtli-ch entscheidend. !üenig überrascht, dass die

außergerichtlichen Sachverständigen offenbar diese Leis-
tungen der Antragstellerin, also ihrer Auftraggeberin,

1:1 veranschlagten.

Sieht man die von den Eheleuten während aufrechter
Lebensg:emeinschaft erbracLrten Investitionen und Sanie-

rungsmaßnahmen in die Liegenschaft, also jene, die die

Eheleute dem Sachverständigen bei der Befundaufnahme
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zeigten, dann überrascht den verständigen Betrachter ur.n-
nich dass alfe diese, größtenteils für die Miteigentü-
mer dividuell erbrachten Maßnahmen, ni_cht zü einer
nachhaltigen lrlertsteigerung führten. Es ist aber ebenso

zv bedenken, dass der im Jahr 2002 bezahl_te Kaufpreis
nicht zwangsläufig den Verkehrswert repräsentj_erte. Auch

der gerichtliche Sachverständige Dip1. fng. Schalko

meinte, dass der Kaufpreis wahrscheinlich eher "hochprei_-
sig" war. In der Ehe bls zvr Aufhebung der Lebensgemein-

schaft investlerten die Parteien nur noch ca

EUR 60.000r--. Nach kompletter Fremdfinanzierung hatten
sj-e, wie der Antragsgegner glaubhaft ausführte, keine

weiteren bedeutenden Mitte1 rnehr zvr Verfügung. Dass die
Sanierung des Daches des Hoftraktes prioritär ge\^,esen

wäre, riegt auf der Hand und wird auch vom sachverständi-
gen Dipl. fng. Schalko bestätigt. Die Eheleute hatten,
wie der Antragsgegner ebenfalfs glaubwürdig versicherte,
die Abfolge der Sanierungsschritte gemeinsam beraten und

entschieden - Dem widersprach zwar di-e Antrag'ste11erin,
doch slnd ihre Angaben dazu nicht glaubwürdig. Der

Antragsgegner hat qanz offensichtlich bereits die erfor-
derliche Dj-stanz zür gescheiterten Ehe grefunden, er ist
lösungsorientiert und nicht im Geringsten an dem Streit
interessiert. Die Antragstellerin hingegen Iässt jedes

Mindestmaß an selbstreflexion vermissen. Bereits vor dem

ScheidunEsverfahren versuchte sie den Antragsgeqner, den

In einem E-Mail an das Jugendamt schrieb sie, dass der

Antragsgegner thr unverzüglj-ch das Haus überschrelben
müsse, Betriebskosten, Kreditzinsen etc bis Laufende zah-

1en müsse und die Restschuld dann auch noch zü übernehmen

habe, andernfal-ls sie ihn wegen dem behaupteten
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vor Gericht zor Verantwortung ziehen werde.

fi RÄtttl€M Der ragsgegner sei "notgeil" und "sch\n/anzgesteuert

?de z+uzi'd! si" irkte gegen ihn ein Betretungsverbot, sie zeigte

ihn bei de chitektenkamrner disziplinär dflr behauptete,

ass seine idabsichten erfunden seien, diskreditierte
hn ir Eingaben an Behörden wandte sich an die Medien

tt0wtP AU6

@Z2ViPttANZwar und behauptete, dass er S

on blankem Hass getrieben. xxxs

nachvollziehbar und Elaub- fi<,l+al puic,t*

tützt sich daher, dass die HÄ*&*nam*'*

N/N,' 1U4't"t1 '4'l !

ütCttf ( "helichen 
Investitionen für Heizunq/ Lüftung/Umbau ,u *u_r*

EUR 10.000, - aus seinen Mitteln gezahlt wurden und p1d le,L hoL- -L'e
Lnoi*s *lS

von der Antragstellerin zu EUR 15.000,--, die sie in die n!fubet*t*
Ehe einqebracht hatte. Genauso konstruiert wie nachge- c*h*le*'ßic

- *(v i* Kcr*c.,
schoben erschien ihr Begehren, dass die Umbaukosten zü .6arputt eü -
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ihren Gunsten aus der Aufteilungsmasse herauszurechnen

sei-en, weif sie diese als Unternehrnerin in der Ehe

abschrieben hätte. Das geschah aber, wie der Antragsgeg-

ner glaubwürdig aussagte, aus "finanztaktischen" Erwägun-

gen" Kei-nesfal-Is konnte auf dj-e Aussage der Antragstelle-

rin die gewünschte Eeststellung gestützt werden, dass sie

diesen Aufwand "in die Ehe" eingebracht hätte. Die

Antragsstellerin konnte dies qar nicht mit Sicherheit

aussaEen. Ihre Antworten waren ausweichend und konstru-

iert (AST AS 15 in ON 59) . l*:o,' nv' Zl-rQ"cA,ouLerolc*aif vat1uk

offenkundig auch schon vor der Ehe entschieden wurde,
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gründet die Feststellung, dass auch diese Frage, wie in
einer (zumindest anfänglich) funktionierenden Beziehung

im gemeinsamen Eamilienrat besprochen und entschieden

wurde, auf die glaubwürdige Aussage des Antragsgeg.ners.
UL[7rt9 Dass auch diese Entscheidung der im übrigen keineswegs
"1'c 

oh,(*Jc*
vrn Zi - wehrlos wirkenden Antragstellerin aufgezwungen worden

hh&t'*'frtdhräte oder si-e dazu überredet worden wäre, ist vö1lig
tlt/oä HtR ! unglauhwürdig. Sie gestand aber Ietztlich Zo, dass für

diese Entscheidung nicht. der Antragsgegner verantwortfich
sei . Er ßl- Ko'* 6Lr.t zaxfb wertoi- r*tc.*e VuE 

"

Die Abfolge der einzelnen, wenngleich in manchen

Bereichen fehlerhaften und unvollständigen Sanierungsmaß-

nahmen, \dar wle der Antragsgegner nachvollziehbar aus-

4 lrtG.oe,- führte von dem Vorhandensein finanzieller Mittel- und
*1 4-',-, dem Umstand abhängig, dass die Eheleute bei kornpletter

, .4'i.. lla*|4\.L.
lliln:Lgvo* Fremdfinanzierung, I im Haus wohnten und schließlich noch
€ 6oo,-/lcen[' ,ru.i- Pflegeklnder aufnahmen. zu guter Letzt wurde die
lne1fia 'o;ia
w*b /aa*'h* Antragstellerin im Jahr 2072 arbeitslos. Sie litt zudem

lF€ßp Rtct+f€t? Es ist glaubwürdig und nachvollziehbar, dass die Eheleute

"tiAaatc(! nun vö1lig überfordert waren, hingegen konnte der Antrag-
xv stellerj-n kein- GLauben darin geschenkt werden, dass der
-Ntqrf /C&tltStßS
-Kßo1 Aos71i4, Antragsgegner nicht zumindest in glei-chem Ausmaß wie sie

inorzrtbz;t$

v€so vStLtG
üB64lo@€q? Feststel-lungen zD den Leistungen des Antragsgegners wäh-

3l.k;xrlorfu{l rend. aufrechter ehel-icher Lebensgemeinschaft gründen
aiax?o.rt tt.
,1o5g l24otoi, daher auf seine Angaben. East schon bösartig erschien die
ut/a6aQ4'! Aussage der Antragstellerin, dass der Antragsgeginer nur

Toilettenpapier und Katzenfutter bezahl-te. Feststellungen
zu irgendwelchem, jetzt angeblich erforderl-ichen "Repara-

turaufwa[d", waren aus rechtlichen Gründen nicht zt) tref-
fen. ldeder sind Gewährleistungsansprüche aus einer man-

gelnden Erfü1lung des "Ehevertrages" rechtlich gedeckt,
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noch kann nach den Beweisergebnissen der Antragsgeg-

ner zv "Schadenersatz" verpffichtet werden. Dass

bestimrnte Umbauarbeiten zumindest einer Bauanzeige

bedurft hätten, ist nicht entscheidungswesentli_ch.

Feststel-lungen zD behaupteten Ersatzansprüchen der

Antragstellerin hregen "Haushaltsführung" sind ebenfalIs
aus rechtlichen Gründen nicht erforderlich, genauso wenj_g

sind die langwierige Berechnungen/Tabe11en etc. der
Antragstellerin und ihre Eorderung, der Antragsgegner

möge ihr das Pflegegeld für ihre Klnder ,,ersetzen",
rechtlich schlüssig.

Die Eeststel-lungen zD. den sonstigen ehelichen
Ersparnissen über das Gebrauchsvermög-en (Fahrnisse)

al-I sej-ner Konten, §eien es Privatkonten, seien es Eir-
menkonten ohne Unterscheidung, ob das Vermögen zur Auf-
teilungsmasse zv zähl-en ist oder nicht. Sie will damit

dj,e Behauptung des Antragsgeqners, es seien nicht ausrei-
chende Mittel züT Verfügung gestand.en, das Wohnhaus nach-

haltiger zLt sanieren, widerlegen - S j-e stel-l-te diese
Anträge im Rahrnen ihres Vorbringens, eine eidliche -Ver-
mögensangabe (Manifestationsanspruch) durch den Antrags-
gegner begehrte sie aber nicht.

Dazu ist zu erwägen:

einigten sich die Parteien gründen auf den Angaben des llaa 5i'J"-eq

Antragsgegners sowie den dazu vorgelegten Urkunden. Es

bestand überhaupt kein Grund an seiner Angabe zü zwei-
feln, dass ej-n im Jahr 2074 ebensversicherung

ausbezahlter Betrag von ca. eine voreheliche
Ersparnis darstellt. Man müsste dern Antragsgegner, der

dazu in der Tagsatzung am 8.3.201'l dazu recherchierte,
schon prozessbetrügerisches Verhalten unterstell_en.

Die Antragstellerin begehrte die "Offenlegung" des e1tÜLnq*r'
gesamten Vermögens des Antragsgeqners und das ,,Aufrollen" vonP.;rZ[-
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1. Der kooperative Antragsgegner legte sein Vermögen

Z:B':)p"'-. Aktiva und Passiva er auch zum Zeitpunkt der Aufhebungolie ;"l.tqiu)li-
r»ck 1(a--*-der ehel-ichen Lebensgemeinschaft verfügte.
fu'oi.* lor(k t 2 - Darüber hinaus ist vorauszuschicken, dass die Ehe-
VJs.lroi,tl,^
i;;r;i:i; 

eute setrennte Konten führten. weder rn/ar dle Antrasstel-
a;e l*6.^b,fr,r,lerin über das Konto (Konten) des Antrag,sgegners verfü-
fl'(elld&4" gungsbefugt, noch war dies der Antragsgegner über Konten

(.ltJez-' er Antragste-Ilerin. Jene will mit ihrem Antraq auf
,,Of f enlegung" nachweisen, dass der Antragsgegner ni_cht

ausreichend in die wirtschaftsgemeinschaft i_nvestiert
hätte. Es sei ihm mögrich geh/esen, mehr ars die behaupte-
ten EUR 50.000, -- (vorher EUR 100.000, --) seiner Ein-
künfte in die Renovi-erung und sanierung der Liegenschaft
zu investieren. Außerdem habe er nur ca EUR 30.000,-
investiert, würde man Angaben folgen.

Nach der Rechtsprechung kann auch im Aufteilungsver-
fahren nach S§ B1 f EheG ein Anspruch auf Auskunftsertei-
Iung in entsprechender Anwendung des Art XLII Abs L 2.

Earr EGZPo geltend gemacht werden. Die eidliche Aus-

kunftspflicht erstreckt sich aber nur auf das in dle Auf-
teilung einzubeziehende Vermögen (JBl 2OOO, 6'll). Eine
Rechnungspflicht über die vermögensentwicklung während

der Ehe besteht grundsätzlich nicht. Der Antragsgegner
könnte daher schon aus diesem Grund nicht znr Auskunft

-ztis s,i*t-ur
n»a4 1?7.ea1
aele{-.lyg
zt-t! 1*t*^-

kl*[r,,- *s
micL- nien**{
,rfezniok.
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über seine Kontenber^regungen im rel-evanten Zeitraum ver- n rrp-Jr,e-"r_-

halten werden. Einer von Amts wegen bei Bankinstltuten t r;!,L*614*\
(Bausparkassen) einzuholenden Anfrage hiezu stünde s 3B

BVüG entgegen: Kreditinstitute sind im Aufteil-ungsverfah-
ren gegenüber den Gerichten zuL vüahrung cles Bankgehelm-

nisses verpflichtet. Das erkennende Gericht kann ars
Zrwilgericht nicht ,,Konten öf fnen", r^ras die nun wieder
anwaltlich vertretene Antragste-Ilerin wissen muss.
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Der Auftellung unterliegen nur jenes ehel-iche

Gebrauchsvermögen und jene ehefichen Ersparnisse, die im

Aufteilungszeitpunkt noch vorhanden sind oder deren Wert

gemäß S 91 Abs 1 EheG in die Aufteilung ei-nzubeziehen i-st
(z.B- EFSIq 51 .292) . Abgesehen davon, dass die Antrag-

stellerin ohnehin zD Recht nicht die förmliche Durchfüh-

rung des Eidesverfahrens zum behaupteten Beweisthema

beantragte, ist ihrem Beweisantrag entqegenzuhalten, dass

eln Auftrag zor ej-dl-j-chen Vermögensbekanntgabe nur hin-

sichtlich jener Vüerte ergehen könnte, für die der außer-

streitige Rechtsweg zu1ässig' ist, die somit als Teil des

ehel-ichen Gebrauchsvermögens oder der ehelichen Erspar-
nisse anzusehen sind. Das tsegehren, der Antragsgegner

möge sein gesamtes Vermögen bekanntgeben, ist zu weit und

5:J1,, -rtoW
violnek
ut^fl*,.6[;L
6ü".1a;1

unkonkretisiertr es stellt sich sohin a1s b1oßer unzu-

lässiger Erkundungsbeweis dar. Das Begehren beschränkt

sich nicht einmal auf di-e Angabe von Werten zum Zeitpunkt

der Aufhebunq der Lebensgeme j-nschaft !

In rechtl-icher Hinsicht cE_qjb!__sj_qh_r

Das Aufteilungsverfahren ist besonders gekennzeich-

net durch den Grundsatz der Bil]igkeit (§ 83 EheG) . Dabel tl.rls,Llrlt*?
nennt der Gesetzgeber eine Reihe von Bemessungsrichtli-

Zf nien, wie das Gewicht und den Umfang des Beitrages eines lcW

t;v7sT Ehegatten zum vermögenserwerb sowie die Unterhaltsleis- tt'lv€s a
e qs'»oo.-e #'eoo,- tungen, die Haushaltsführung und Kindererziehunq, aber 
tt*.L.lt"*pt

auch das Kindeswohl und sonstige eheJ-iche Beistandsleis- 
I 0

€ Ä32.o@,-
tungen. Diese Auf zählung ist aber nur demonstrativ - Das u{r.ye) o<

Gericht hat sich vor allem an der Einzelfallgerechtigkeit €,.tC€.eoo-.

rbtg^-o.t- zu orientieren und sich von dem Grundsatz des "Vüohlbeste- V.(a*Lsk"»k

G zo,oarn>. henkonnens" sourie dem Trennungsgrundsatz und dem Bewah- € ze o6.'-
C"q*-,.rft*Lt &)

rungsgrundsatz leiten zv lassen. Dem Billigkeitsgebot ( *-,,n.._
,, A. t , __ - entspricht es aber genauso, einen unverhältnismäßigen

2a,l'F,/fu10«llt,(,e/o Verf ahrensaufwand zD vermeiden. Ehewohnung und Hausrat

il,;l"t"bwc5. k*/o{ 'tfr'
7A hrv
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sind zwar regelmäßig dem Ehegatten zu überlassen, in des-

sen Haushaft die qemeinsamen, nicht selbsterhaltungsfähi-
gen Kinder leben. Hingegen ist die Sicherung von Vermögen

der geschiedenen Ehegatten nicht einmal für ihre aus der

Ehe stammenden Kinder ein Aufteifungsgrundsatz. Die

Antragstellerj-n hat nun die alleinige Pflege und Erzie-
hung für ihre Pflegekinder. Dabei handelt es sich selbst- 6Sst\rl

redend nicht um Kinder des Antragsgegners. Bei den Bil- bc*^''t-'t»
Vl6 svfic(, - |*ulz,vriwlicc
6"h1".; f-ot 

ligkeitserwäqungen hat sohin das ?üohl der Pf tegekinder Ki*obtl, 
u

AneauZZ. nicht Vorrang. Für deren Pfle
steflerin hohe Geldleistunge

Wien. Die KreditrückzahlunEe

Tilgungsträger werden zum Te
,l tctt il tg6
,in-ii"f,Jr,r. keit der Kinder hinausreichen. Die Finanzierungslücke istW4<Z(
,lilrS*ri',u5 erheblich - nv' Zaf4113

-1,'l.ac*,<1hräq44taSupis"z'tJ Es entspricht auch nicht dem Grundsatz der Billiq- b.".Liili: t

en di-e flohnung zuzuweisen, 
VuF,],2 , FJB

age wäre, eine gewlsse Aus- € Zov.sp6,n

3 Ob 2A3 / OBm u. v. a. ) . Die 9",Y*:"-*,|^tte(C* Z
'aonöTzt< I Ant.rgstellerin selbst erklärte, dass sie im Falle der Alq ;4nt.pb
?erZ f ZuweisunE der Liegenschaft und der Verbindlichkeiten $:::t:

ö 3d goo,'
isL 'to"" gez\"/ungen wäre, die Liegenschaft sofort zt) verkaufen. lä€Xxc;e.z-C6L*aoSo ) ---- -----
-Wn*ic itL ZtLet-zL weichte sie ihren Standpunkt zwar etwas auf , O f,,ea,/

J
art"tEt' indem sie aussagte, dass sie die anierung der Liegen- \*!"*,
9;L,&unLL- b t aiÜLf

schaft ihrer Einschätz:urig nach in Zukunft schon tragen nefu lc.Tl7.wlPot oor
><h|z,ot. könne. Im Verfahren ging sie von einem Sanierungsaufwand t/-ona,Uao(

tlr,i,rub*etri - gestützt auf das von ihr ei
*lus ol"s,arr&,t
in7-tilau rng' Kortus von zumj-ndest E

tuo sUr.(, Aufwand sei aber noch gar nicht ermittelbar, weil- sie Z-|d*nerr,?
d Untersuchungen veranl_as=a 

1$ Zfo.ooo,_
ie aber die Verbindlichkei_ Wa,r JaS

icht übersehen werden, das = 
?^r'ly117f
v^. I t$Lg(grt

gegen jedem Rat ihrer vor- *l''l*1.'
nslatM-,L-*iS.
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'Dt+ S ts1 Ouü tÜe» :

DrtCllga* erigen Vertreterin nach A

ieren z\1 müssen. sie hat z' 0'44'4*2/21(:rg 
Zevs(öraeleJ

tachten und Vertreter auf ge- ,*1*[p4

O d.rkl,fe wendet und im verfahren gleich drei Rechtsanwäl- *l't;cl''l)
' Le a;hlc/c-Jr t

ä,,1 tl*Ui, beschäftlgt. Es ist abzusehen, dass die hohen Leistungen k-lu'|4 '
Siescd4

ilulx, tr,:rL d", Stadt tüien für die Pflegekinder mittel oder gar kurz- c{"üri-/.:A.
Liegenschaft ist daher für ?Rdls.-ätfrt

einer angemessenen Aus- ?frb-uL"'-"
_kt-lrrry-

e der Kredite durch den *l*;dae'

//o[*r{; e Daraus nur folgen, dass dem Antragsgegner die 3L*?,
,l/zle,i.*,/lehe1iche woh zuzuweisen j-st. Dafür spricht, dass die 

("eowyyaa

Liegenschaft trittigerweise aus seinem Familienbesit, RA Z

§qe§l'^frl stammt und, wie aus den Fe

/a[fr. p^<,,*u - das ,,Haus des Architekten" a

")% ist. Der AntragsgeEner ist aber auch zo einern gewissen 
Wl1*

TeiI, weil die kleine EigentumswohnunE in Vüien nicht ?*:fu^'lrr,"0.r(r*i&
gleichwertig ist, lnsofern
chen Wohnung angewiesen.

In die Billigkeitserwäg
sehbaren künftigen fnteressenslagen einzubeziehen; dies bricl T,oa
ist schon deshalh geboten, weil eine nachträgliche Ande- e*,il;f
rung der einmal getroffenen Entscheidung über die Auftei- er(r"Ab -
lung r^reEen Eeänderter Umstände nicht vorgesehen ist. Es bälr-lA
entspricht l<elnesfalls dem Interesse der Antragstellerln , Wpt(uu{"rr,

ihr die Ehewohnung zuzuweisen, die ihrer Einschät :zrtng 5i''rh'lAtto

nach mit dermaßen gravierenden Mängeln nun behaftet ist, 'll4'{l

die einen S.anierungsaufwand von über EUR 0, --
..1€o - ooo,J
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erfordern. Die Antragstellerin wäre nicht nur mit der
Finanzlerung der sani-erung heillos überfordert, sondern
wäre ei-ne dermaßen mangerhafte Ehewohnung. nur steter
Quelf des Argernisses für die AntraEstell-erin. Abgesehen

davon würde die Zuweisung der Liegenschaft an die
Antragsstellerin, wie sie serbst meint I zt)r einem sofor-
tigen Verkauf (Versteigerung) führen -f"&"{a 4

s La."*{N4Es kann aber auch nicht, dies
der Billigkeitserwägungen, damit arg,umentiert werden,

dass der Antragsgegner keine adäquaten Beiträge züT

Schaffung des Gemeinschaftsvermögens und von Ersparni-ssen
2<€ I erbracht hat. Vrlie den Feststel-lungen zo entnehmen J-st,

L- Y,@o.t hat der Antragsgegner sich nach seinen Kräften in zumin-'a
i==:

belerT?e+<- dest gleichem Ausmaß wie die Antragstellerin bemüht, ist
E,'ahn rerl einer beruflichen Tätigkeit regelmäßig und durchwegs

nachgegangen, hat die Antragstellerin im Haushalt sowie

+;i{-e /"t, auch bei der Pflege r.rnd Erz j-ehung der Pf legekinder unter-
o/''< KT^Q/, stützt . Auch aus diesen überlegungen resultiert, dass es.,
./lr 2O/(Z rtn ,
/n{erL<,to.lz"fkeineswegs der Biltigkeit entsprechen würde, den Antrags-

gegner zDT Übernahme der Verbindlichkeiten (und der TiI-
gungsträger) zu verpflichten, während der Antragst.ellerin

VuX'iX"l die Liegenschaft übertragen wird.
zu prüfen bleibt, ob dem Antragsgegner die Leistung

einer angemessenen Ausgleichszahl-ung aufzuerregen ist:
Wie bei der Aufteilung ganz allgemein, so kommt es

auch bei der Bemessung der Ausgl-eichszahlung in der Regel

auf die lvertverhältnisse im Zeitpunkt der Aufteilung an.

Doch ist bei der Festsetzür.q der Ausgleichszahlung nicht
streng rechnerisch (etwa 1:1) vorzugehen, sondern es muss

eine unter dem Gesj-chtspunkt der Bilrigkeit zu bemessende

Pauscharzahlung festgesetzt werden. Eine tiberschragsmä-

ßige Bewertung kann dabei ausreichend sej_n (2.8. EF

117.519) "
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Nach herrschender Rechtsprechung sind Lj_egenschaften

(und eheliche Ersparnisse) zum Zeitpunkt der Aufteilung
erster Instanz zD bewerten. Unstrittig ist, dass Verände-

rungen des [üerts einer Sache sei es eine Werterhöhung,

sei es eine lrf,ertmi-nderung/ die auf Aktivitäten ej-nes Ehe-

gatten alleine nach Aufhebung der ehelichen Lebensgemeln-

schaft zurückzuführen sind bei der Aufteilung nicht zü

berücksichtigen sind. Daraus fo1gt, dass dem Antragsgeg-

ner zwar die Liegenschaft zD übertragen r^/ar, er aber zür
Rückzahlung von sämtlichen Verbindlichkelten in Höhe von

€ 180.000,-- die zur Finanzierung der Liegenschaft aufgre-

nornmen wurden und nun in dieser Höhe aushaften, zu ver-
halten ist. Die Liegenschaft hat unter Einbeziehung der

nachehelichen fnvestitionen von ca. E r der

Antragstellerin ein Wert von EUR 134.000r-. Die Tilgungs-
träger hatten zum Zeitpunkt der Auflösung der ehelichen

ho;Lo

Lebensgemeinschaft einen Rückkauf swert von EUR 45 . 000, - . Q i^.ttlq*:r{t1,tr*1vb,.7"

Übertragung von Lieqenschaft und Tilgungsträger sowie

Verbindlichkeiten bedeuten daher j-n der Tat ein ,,Nullsum-
menspiel". Die nachehelichen Investitionen der Antraq-
stellerin sind eingerechnet worden, weil dem Wert der
Investitionen a1s Ausgleich die übernahme al1er Schulden

gegenüber steht. Es darf aber dabei auch nicht übersehen

werden, dass der Antragsgegner damit auch das nach wi_e

vor bestehende hohe Risiko der Fj-nanzierung mittels
Fremdwährungskrediten übernimmt. V[ie unstrittig zu erken-
nen ist, haben die Eheleute seinerzeit einen Kredit zur
Finanzierung der Liegenschaft in Höhe von ca.

EUR 130.000,-- aufgenornmen, der aber nun mittl-erweil-e mit
EUR 180.000,-- m.o.w. aushaftet. Darüber hinaus

Z?

9zi*" c*

'? önuu
c,& e

a

?e,G AoL*
4ie

äußerst fraglich, ob die Tilgungsträger, also die Lebens-

versicherunqen, den erwarteten Ertrag überhaupt annähe-

rungsweise erzielen werden. Der auf dle Antraqstellerin

1st 3,-nlrr,hJyr'
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lautende Vertrag hrar aber jedenfalls auf den Antragsgeg-

ner zo übertragen. Zum Zeitpunkt der Auflösung der ehel_i-

chen Lebensgemeinschaft hatten die Tilgungsträger über

ia7,-ixy'ry ca ' 11 Jahre gerade einmal einen Betrag von ca

e 7O,@a EUR 45.000, -- (! ) m. o.hI. erziel-t, sie werden schon in den

oLu irnor' Jahren 2021- bzw. 2025 auslauf en ! Die
s*ön t' könnte daher noch sehr kräftig ausfallen. Da der Antrags-(nqh,eL

erk vollenden will, ist ihm schon

Risiko zuzumuten. Alle Leistungen

ach Auflösen der ehelichen Lebens-
81Z*rb1'ä* q" 

"inschaft hat der Antraqsgegner af leine erbracht.
a'( biA -

r;lr^"7d1,-if Zum wiederholten MaIe, weil auch schon im Schei-

'l"rar;l-
€.t.tO.@ -
otic cle,na-ZT
h;cl(,wcLt
lr:a roÜrde
?,o, bcllu,A^.

4rrl fu
u*r/ K,Loh/

*hafu iu
UrJr*"* !

cu/ mi'++ 
"dungsverfahren, ist die Ant

a l\ORAlJgft€tJ
cioruh*d sen, dass sie mit dern T"* Q "lo,l
bittwoi6t*c,1. vertrag sondern einen ÄEhu . qrP* S'(@

Y . Noch in ihrem Antrag (oN 6) Y \;Lfcs t
L1&"ttn 

vt' ' zlta*oJ-.v ) hienn der Antragsgegner mit den vorgenommenen Sanierungen v6vt e1"cg>(l1r,a, -lzqr
(in der

hat der

',_ -...- -_. wobei dabei sogar unberück4 a?.j.?rr.-

,?r"4kL*,/ kehrswert der Liegenschaft zum Zei-tpunkt ihrer Anschaf- (:S'* 
,

1uo(,gut* ,

a
konnte. Tatsäch]i-ch dürfte der Kaufpreis "hochpreisig" <- lGpo«ApT

gehresen seln. Gewährleistungs- und/oder Schadenersatzan- 7r1 ,ua /4q\5
i- akt !1.

bclrjl,.r^s
o(e:.w,9( g.,4.

0«/6.fio,r
,'sf ,;,LtC
nnl-117 a sprüche aus dem Ehevertrag si-nd aber nicht denkbar.
,liLV'tbUuc'r

€ ,tt6.w,'
{d"( o »c,!.

Selbstredend, weil dj-es die Antragstellerin offenbar
genauso verkennt, sj-nd die während der ehelichen Lebens-

gemeinschaft getätigten beiderseitigen finanzj-eI1en Bei-
träge nicht in ihrer absofuten Größe abzugelten. Die

Antragstellerin bezlfferte die von ihr erbrachten tlaus-

haltsJ-eistungen mit einem tatsächrJ-ichren "I'ant.asiebetrag"

in Höhe von EUR 132.000r--, um damit irn Ewentualbegehren

die LeistunE einer Ausgleichszahlung zt) begründen- Die



ren und unmessbaren Elementen in Betracht zu ziehen sind, t.//
l/tbrt, ute*a-
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Aufteilung hat nicht von einem in Geld umgewerteten Bei-
trag jedes einzelnen Ehegatten zur Schaffung des eheli-
chen Gebrauchsvermögens auszugehen, sondern es ist ein-
fach nur zo prüfen, i-n welchem Ausmaß und Beitrag nach

Gewicht und Umfang er die Anschaffunq des ehelichen

Gebrauchsvermögens ermöglicht hat. Die Ermittlung von

Gewicht und Umfang der Beiträge der Ehegatten ist also

kein rechnerisches Problem, weil eine Reihe von unwägba-

weshalb eine Loslösung von der schematischen Beurteilung

erfassbarer Zahlen geboten ist und jeder EaIl- in seinen

Verf lechtungen ein e j-nmaliges Ereignis darstellt (2.8. 5

Ob 606/85 u.v.a. ) . Das schließt aus, dass die finanziel-
len Beiträge beider Ehegatten i-soliert betrachtet werden

dürfen, um daraus dann Ausgleichszahlungen abzuleiten.

Daraus folgt aber auch, dass die umfangreichst vor-
gelegten Urkunden und tabellenartigen Berechnungen/Hoch-

rechnungen, Auswertungen etc. der Antragstellerj-n unmaß-

geblich sind.

Schl-ießlich ist die Antragstellerj-n darauf hinzuwei-
sen, dass alle Sanierungsrnaßnahmen nach Absprache und mit
ihrer Zustimmung erfolgten, wenngleich sie sich
liche Kenntnisse des Antragsgegners verlassen durft.e. Die

Eheleute waren sj-ch bewusst, dass nach 10O?iger Fremdfi-
narrzlerung die f inanziel-l-en Mittel- ausgeschöpft waren,

weshalb auch mit Bl-ick darauf, dass die Ehegatten in der

Wohnung wohnen mussten und sie darüber hinaus Pflegekin-

der aufnahmen, a1le ihre Kräfte ausgereizt hraren. Dass

der Antragsgegner rt belegen die festge-

stellten Sanlerungsmaßnahmen, unabhängig davon, dass sie

kaum zu einer !üertsteigerung der Liegenschaft führten.

Es wurde festqestellt, dass die Antragistellerin trUR

15.000,-- und der Antragsgegner EUR 10.000,- in die Ehe

TJ,i,',,i,

€rr.uhuos*
t(aLaß, .&ut

fr'e y1c&t qc'
/,irhl't;[/
/i"rl-l gi4
€iQrt 1""*s
ttra es nier/rt
*1ry
ru r.{nZ.lr..',

. r- -lOKC
7/ac/ 3.t
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lilt/tisT
einbrachten" Daraus resultiert, dass der Antragstel-lerin GOS.roq-
hiefür ein Ausgleich von EUR 5.000 zusteht. - Sooo

Die Antragstellerin hat nach Auflösen der ehelichen J;fffi

alleine für die nun vom Antragsgegner übernommenen Kre-
dite bezahlt. Davon 1st nun noch ein von ca. EUR fiiqWkcT
1.300, - m. o.w. vorhanden. Die Zahlung der Kreditzinsen 6cl,l'no&:

büslt'&-<*<{
kam beiden Parteien zugute, die damit. verhinderten, dass *Lt-*r.u? -
die Kredite vorzeitig fä1Iig gestellt wurden. Das Gutha- Vg-utoe.fi?

ben verbleibt dem Antragsgegner auf seinem Konto, der (kt*'t

diesen Betrag auszuglei-chen hat . ?*; sl.L(*(n airlt- rncLr urtnTLslrl.us

Der Antragsgegner hat keine wei-teren Ersparnisse, (UUEOnAq.

die der Aufteilung unterliegen. Der Antragsgegner hat

unter Beweis geste11t, dass sowohl die Lebensversicherung

ERGO, die der Besicherung des überziehungsrahntens seines

Firmenkontos dient, aus vorehelichern Vermögen gespeist

wurde a-l-s auch das Wertpapierdepot PfA Se-l-ect Europe

Stock, das schon im Jahr 7989 angelegt wurde. Ej-n an den

Antragsgegner im Jahr 2A74 ausbezahlter Betrag von ca.

EUR 11.000,- stammt aus einer vorehelich abgeschlossenen

und i-n der Ehe nicht mehr gespeisten T,ebensversicherung.

Die Bausparverträge sind (auch zum Zeitpunkt der Auflö-
sung' der ehelichen Lebensgemeinschaft) allesamt nicht. mehr

vorhanden ge\desen. Ein äußerst geringfügiger Auszah-

lungsbetrag aus dem AMIS-Fonds wurde schon Iängst ver-
braucht, das .,Ausste1lungshaus", stammt aus einem

Geschäftskonzept. Es steht auf einem Ausstellungsgelände
und ist vö11i9 wert]os, weil un'\.rerldertbar. Guthaben aus

Bausparverträgen, auch eines vorehel-ichen, wurden zur

Fi-nanzierung von Sanierungsschrltten verwendet.

Die Eheschej-dungsklage rdurde am 13.5 .2A75 einge-
bracht. nen Ausgleich für Benachtei-

Iigungen der Antragsstellerin gibt es nicht (§ 91 EheG) .

ifty4 or-Fil6.
i€l,vAil&

kFluE aftwtfr.
0/A't, l1€LÜ

fiilsc/r- crf.
r'i€A7rl f//ÜKE AZT
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zum zeitpunkt der Auflösung der ehelichen Lebensge-
mei-nschaft hatte das Privatkonto des Antragsgegners zwar

einen Mi-nussardo von ca. EUR 6.800, -, doch liegen dem _ .. t'-"' 
Tct- Unkrs,lio,Q

nn_

S.

gegners zu Grunde. Dass es b,.rt,t vufiLq,
sich dabei auch, und in welchem Ausmaß, ufil gemeinschaft- t"LLbKtPs
liche Ausgaben handelte, hat der Antragsgegner nicht Qtn;inhs' "'*»

1* (*al+1-

Vd*-Ee - vorehelich bgeschlossen hatte, die aber in eltZfut,,'c
y'Lnr-c;L-u der Ehe um ca. EUR -...200, rt wurde. rnsowe , , h.wrv"ed)r-t 

"tn 
czl#J""'

ilung LLLraAtc

Nicht 217 berücksichtigen sind aber die vom Antragsgegner Qr..;l"tZßJ.V
noch lanEe nach dem Oktober 2073 bezahl-ten Kosten der Ut'c& diror-
zusatzkrankenversicherung der Antragstell-erin. Dlese zah- oa5hA-c-

Va.tn/ltzu*
rungren hatten ,,unterhartscharakter.. - h*Le,tl*c

hItic.l,F Abgesehen davon, dass die Antragstellerin nie die Anefa*
fu'/L'| 

. Einbezj-ehung des ,,Ausstellungshauses in die Aufteilung 'a-lr/u 4
En"O /'d begehrte und dazu auch kein vorbrlngen erstattete,- 1e'/e'2 u*

ryr.iA rulw'kein eheliches Gebrauchs-

heliche Ersparnis dar. Dazu ?;aefu/*l'
ist. Es ist bei der Bemes- t/auurZf

sung der Ausgleichszahlung ni-cht zu berücksichtigen.

"Non-liquet-Feststellungent' zor Erage, ob Sachen

oder Ersparnisse 1n die Ehe einqebracht wurden, gehen

zulasten desjenigen, der die Einbeziehung der Werte
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begehrt.

/os,?tubC Daraus resultiert ej-ne angemessene Ausgleichszahlung

nachehelichen Investiti-onen konnten ,,nur" nach den

eG bemessen werden. Sie wurden mit der

Zuweisung a1l-er Verbindlichkeiten an den Antragsgegner

abgegolten. Die Liegenschaft steht zwar im Miteigentum

-,.,(\

der Parteien, doch haben dabei Erwägungen nach den Regeln

des ABGB außer Betracht zD bl-eiben. Bei dem Aufteilungs-
anspruch handelt es sich um einen Sonderanspruch, der

al-len anderen möglichen Ansprüchen (...) vorgeht (JB1 L996,

553) . Es ist ferner zu bedenken, dass die Antragstellerin
weiterhin in dem ehelichen !üohnhaus wohnte und damit auch

das Hälteeigentum des Antragsgegners nutzte, während

jener nach der Trennung verhalten hrar, eine and.ere Wohn-

gelegenheit zD finanzieren. Dabei versteht sich von

selbst, dass die Antragstellerin für die fauteqden__E@1-

hatte. Der Antrags-
gegner hat hingegen nur das auszugl_eichen,

noch züm Vortell gereicht- fm gegenständlichen Fall sind
das gerade elnmal die, wenngleich nicht mangeJ_freie,

n9, Elektrikerleistungen, teilweise Erneuerun-
gen der Lüftungsanlage, keinesfalls aber nicht fachge-
recht ausgeführte Abdichtungsarbeiten, Kanalverrohrungen
und das .,Erneuern" einer Mauer durch Ersatz eines Hol_z-

zaunes. Dj-ese Erwägungen zej-Een, dass bloß ein angemesse-

ner Betrag von Em_19_0q&--, also jener Betrag der auch

der Wertsteiqerung entspricht, auszugleichen ist.
Auch wenn eine Sache vor der Ehe gemeinsam al_s

gemeinschaftl-iches Elgentum erworben wurde bzw Schulden

für die Anschaf fung der späteren Ehewohnung g,erneinsam

eingegangen wurden, fa11en diese nicht in die Auftei-
Iungsmasse. Stichtag ist dabei der Tag der Eheschl-ießung.
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Eine eingelorachte Sache ist aber nach der Rechtsprechung

dann i-n das Aufteilungsverfahren einzubeziehen, \^renn die
überwiegende Wertschöpfung während der Ehe stattgefunden
hat. Daraus fo1gt, dass die Liegenschaft und die Til-
gungsträger sohlie auch die Kreditverbindlichkeiten
selbstredend der Auftellung unterliegen. Fragllch ist
dies hingegen bej- den vorehel-ichen, wenngleich gemeinsa-

men, Investitionen in die Heizungs-/l,UftungsanlaEe sowie

in den Umbau des "Kuhstaf1s": Im vorJ-iegenden Fa11 ist
nicht entscheidr:.ngswesentlich, dass all diese Leistungen

nicht in der Ehe erbracht wurden. Die

9cltqrt<r$txy üftungsanlage haben die parteien
VIP tt7 erst mit Bezahlung des Kaufpreises der unstrittig der
y'trYPPats

^',fteilung unterfiegenden Liegenschaft getragen. Diew €tLTt ttz r ru

Sotusf Ze Vüertschöpfung, also die Bezahlung des gesamten Kaufprei-
/fut( houoE&r'
wlpä- ses, sollte in der Ehe erfolgien. Die Umbaukosten von ca.

€ 25.000,- wurden zwar zür Gänze

doch ist dass auch der Umbau

Teil- des dreißigj ährJ.gen ehelichen Sanierungsplans für
die Liegenschaft hlar. Es wäre nicht sachgerecht, die Kos-

ten für den Umbau, der unmittel-bar vor der Eheschließung

abgeschlossen wurde, aus der ehelichen Auftej_1ung heraus-
zunehmen und die Aufteilung diesbezüglich nach den Regeln

des ABGB im strittigen Verfahren vorzunehmen. fm
übriEen hat keine der Parteien beantragt, die Umbaukosten

aus der ehel-j-chen Aufteil-ung herauszunehmen.

Vö11i9 unmaßgeblich ist, dass die Antragstellerin
die gesamtem vorehel-ichen Umbaukosten, nachdem Rechnungen

offenbar wunschgemäß auf sie ausgestellt worden r^raren, in
ihrer Bilanz aus finanztaktlschen Erwägungen abgeschrle-

ben hatte. Selbst r,i/enn dies berücksichtigungswürdig wäre,

wäre die Antragstellerin darauf hinzuweisen, dass auch

das ein ehelicher Beitrag in den Finanzhaushal-t bedeuten
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würde, der nicht aus der Aufteilungsmasse herauszurechnen

ist.
Aus bloß allgemeinen Billigkeits- und gar Verschul-

denserwägungen kommt die Auferlegung einer Ausglelchszah-
Iung ohnehin nicht in Betracht (2.8. 9 Ob L25/04d).

Lebensversicherungsverträge sj-nd zvr Verwertung

bestimmter Sparformen und daher mit dem Rtickkaufswert z:um

Es war daher spruchEemäß zD entscheiden, das Haupt-

begehren abzuwe j-sen und i-m Eventualbegehren nur eine

geringe Ausgleichszahlung von EUR 5.000,- zozuerkennen.

Zur Kosrenenrscheiduns r'", It y ;Lffi!;:!_
Die zür zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder

Rechtsverteidigung notwendigen Kosten sind einer Partei
zo ersetzen, soweit sie mit ihrer Rechtsverfolgung oder

Rechtsverteidigung gegenüber der anderen Partei, die ent-
gegengesetzte Interessen verfolgt hat, durchgedrungen

ist. Davon ist nur abzuweichen, soweit dies nach Billig-
keit, inbesondere \^regen der tatsächlichen und rechtlichen
Schwierigkeiten der Sache oder r/üegen eines dem Verhalten

ej-nzelner Parteien zuzurechnenden Aufwands, erforderlich
ist.

Die Antragsstellerj-n begehrte zunächst im Wesentli-
chen einersej-ts die Übertragung der Liegenschaft in ihr
Al-leinelgentum und andererselts, den Antragsgegner zur

alleinigen Rückzahlung al1er gemeinsamen Verbindlichkei-
ten zD verpflichten. Dieses Hauptbegehren erweiterte sie
am 19.1 .2071 um ein Eventualbegehren, mlt dem im FalIe
der Übertragung der Liegenschaft auf den Antragsgegner

und seiner Verpflichtung zvr alleinigen Rückzahlung aller

Verbindl j-chkeiten der Antragsgeg'ner zusätzf ich noch zur

Zahlung einer Ausgleichszahlung verpflichtet werde.

Haupt- und Eventualbegehren ergänzte die Antragstellerin

Abu Lea,
fn erCV*k
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?T L/nft
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retztlich dahj-ngehend, dass die Tilgungsträger zur Gänze

dem verbleiben so11en, der die verbindrichkeiten über-
nimmt.

Der Antragsgegner begehrte hingegen die übertragung
der Liegenschaft und der Verbindlichkeiten auf j_hn und

dass die Tllgungsträger demjenigen verbleiben so11en, der

die Verbindlichkeiten übernehme.

Über die Fahrnisse sowie einen Teil- der Ersparnisse
konnten sich die Parteien, ohne damit einen bedeutenden

Verfahrensaufwand zo verursachen, einigen. Besonders

streltintensiv u/ar die Auseinandersetzung zü der Frage,

wer die Llegenschaft und hrer die Verbindl_ichkeiten über-
nimmt und schließ1ich erst im späteren Verfahrensab-
schnitt, ob eine Ausgleichszahlung zu Ieisten ist.

Der Antragsgegner hat fast zvr Gänze obsiegt. Die

Antragsteflerin ist darauf hinzuweisen, dass sie auch

gemessen an dem Billiqkeitsgrundsatz im nachehel-ichen

Aufteilungsverfahren "h hat, während der

Antragsgeginer die von Beginn an ange-

boten hat. Den erhebllchen und ausqeuferten Verfahrens-
aufwand hat alleine die Antragst ,

gewissermaßen aber auch verschuldet. Sie hat das seiner-
zeiL festgeJ-egte Prozessprogramm (ON 11) platzen lassen
und am letzten Tag der Antragsfrist umfangreichstes Vor-
bringen (ON 36) erstattet und Urkunden vorgelegt, \^ras

überwiegend nicht entscheidungswesentlich \dar und bl_oß zt)

einer erheblichen Verschfeppung des Verfahrens führte. Es

war evident, dass die Liegenschaft, zumal die Antragstel-
lerin von Beginn erklärte, dass sie die Verbindlichkeiten
nicht übernehmen könne und egenschaft von ihr m1t

einem Aufwand von über EUR r ( ! ) und mehr saniert
werden müsse, nur auf den Antragsgiegner übertragen werden

kann. Die begehrte,,entschädigungslose Entelgnung" des
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Antragsgegners könnte nur durch ,,Ermessensmissbrauch"

(des Gerichts) begründet werden. Schulden einerseits und

Li-egenschaft samt Tilgungsträger andererseits heben ein-
ander mehr oder weniger auf. Die Antragsgegnerin ist im

spät erhobenen Eventualbegehren nur zv einem geringen

Te11 durchgedrungen. Auch dazu ist auszuführen, dass

geg'nerin dazu gelieferten B

nicht irn Entferntesten mit ,,Bi11i-gkeit" begründbar. Der äi tl titQ
unglaublich hohe, allein von der Antragstellerin verur- Vat€Zu,a7

,*,Lb^<sachte Verfahrensaufwand betraf die Frager äD wen Liegen- ;lM

llnf / 
schaft und Schulden zD übert

Ü*rl'r.,,6^, rin hat gleich drel Privat

ü4 glrqtl/o teilweise
j-n kurzer zeltlj-cher Abfolge (; ß^.
che Eingaben bzw. Schrift-

. , ntragsgegner musste auf die Hnl- an h"*'?
6 ttF4^o . A1 t .L

fheore *Q*/,t lon-
,/"s t?u/lt^e*- Die Antragstellerin wollte , w*W 8a-
**t' toiazt dass sie einen Architekten nur geehelicht, aber nicht .mit h35*
)ew-r c(Ltt'5e,*eo'te
I Q ll

»hpa0a,-«. ihm ei-nen Architektenvertra« abgeschlossen hatte. Bei crnSL*4.1,
ar. a^(oegu4e

*be/ I i c,,l*L,lz ve rha lt en . 7a{4^.s*t tiJ.

dieser SachlaEe entspricht es auch der Billigkeit, die ,t,t n vn otl c
Antragstel-l-erin zvr Leistung der Kosten des Verfahrens zv dZfu.ES 

"L"

io'' '?2"^ 4o'c Die Antragstel-l-erin erhob Einwendungen gegen das
lrfal.,r."W/t.I I Kostenverzeichnis des Antragsgegners:

thd J''c
Das AußerstrG kennt keinen Globalverweis

ZPO, sondern nLlr einze-lne Verweise. Im Verf ahren

Aufteilung des ehelichen Gebrauchsvermögens und

lichen Ersparnisse ist mündlich zrJ verhandeln.

teien ist Gelegenheit zo gieben, zo Anträgen und

gen der anderen Parteien Stellung zo nehmen. Die

auf die
über die
der ehe-

Den Par-

Vorbrin-

Parteien
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haben vollständig vorzubringen. § 258 ZPO ist nicht anzu-

wenden. Die Parteien können daher bis zum entscheidungs-
wesentlichen Zei-tpunkt Vorb , haben aber

das Geri-cht bei der Gewährleistung einer möglich kurzen

Verfahrensdauer zu unterstützen.
Im vorliegenden Fall hat dj-e Antragstell_erin das

festgelegte Prozessprogramm ,,platzen lassen" und am letz-
ten Tag der Antra umfangreichstes schriftliches
VorbrlnEen erstattet und zahllosen Urkunden vorgelegt.
Selbstverständlich hatte der Antragsgegner das prozes-

suale Recht, darauf und im Hinblick auf den Umfang

schriftlich zt replj-zieren. Glelches gilt für den späte-
ren äußerst umfangreichen Schriftsatz der nunmehri-gen

Antragstell-ervertreterin. Auch diese Replik hrar daher

notwendig, lediglich der nj-cht aufgetragene Schriftsatz
vom 4.5.20L6 ürar nicht notwendig. Das Vorbringen hätte im

früheren Schriftsatz erstattet werden können.

Nlcht nachvollziehbar ist der weitere Einwand der

Antragstellerin, wonach die Teifnahme des Antragsgegner-
vertreters an der Befundaufnahrne nur nach TP 2 zD hono-

rj-eren sei, weil seine Tellnahme nicht gerichtlich ange-

ordnet worden wäre. Das ist unrj-chtig. Im Bestellungsbe-
schluss vom L5.4.2AL6 1st dem Sachverständigen aufgetra-
gen worden, die Parteienvertreter vom Termin der Befund-
au-flahme zu vg=träncliqe!, = hAP( ,n,9h ,rto-Lti 5'--" t,

Daraus fo1gt, dass von den verzeichneten Kosten nur

die Kosten des SchriftsaLzes vom 4-5.2076 und der nicht
verbrauchte Anteil des Kostenvorschusses abzuziehen sind.

Bezirksgericht Korneuburg, Abteilunq 1

Korneuburg, 30. März 2071
HR Dr. Peter Huber, Richter

Elektronische Ausferti-qung
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